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Ihre Anfragevom 21. Februar2019

auf IhrenWiderspruchvom 1. Mai2019 gegendenBescheiddes Bundeskanzler-

amtesvom 15.April2019ergehtfolgendeEntscheidung:

1. Der Widerspruchwirdzurückgewiesen.

2. DieKostendesVerfahrensträgtderWiderspruchsführer.

3. DieKostendesVerfahrenswerdenauf30,00€festgesetzt.

Gründe:

1.

Mit E-Mailvom 21. Februar2019beantragtenSie auf der Grundlagedes Informati-

onsfreiheitsgesetzes(IFG)dieÜbersendungder

„vomBerlinerThinktankMercatorInstitutefor ChinaStudies(Merics)an

RegierungsbeamteübersandteAbhandlungvonangeblichenSicherheitsrisiken

durchdieVerwendungvonHuawei-Produktenim5G-Netz



 

(https:/Awww.golem.de/news/huawei-wartungsschnittstellen-sind-keine-

hintertueren-1902-139554.html).“

Mit E-Mail vom 14. April 2019 haben Sie sich nach dem Sachstand erkundigt und

darauf hingewiesen, dass das Bundeskanzleramt Ihren Antrag nicht innerhalb der

gesetzlich vorgeschriebenenZeitspanne bearbeitet habe.

Mit Bescheid des Bundeskanzleramtes vom 15. April 2019, Ihnen am 18. April 2019

zugestellt, wurde Ihr Antrag zum Schutz vertraulich übermittelter Informationen

gem:$ 3Nr. 7IFGabgelehnt. In der Rechtsbehelfsbelehrungzu diesem Bescheid

_ wurden Sie darauf hingewiesen, dass Sie binnen eines Monats nach Bekanntgabe

des Bescheides Widerspruch gegen diesen einlegen können. Die Belehrung ent-

hielt auch den Hinweis, dass der Widerspruchschriftlich oder zur Niederschrift ein-

zulegen sei.

Gegendiesen Bescheid legten Sie mit E-Mail vom 1. Mai 2019 Widerspruchein,

den Sie damit begründeten, dass der Bescheid ohne denerforderlichen Antrag er-

lassen wordensei. Denn Sie hätten Ihren Antrag am 15. April 2019 zurückgenom-

men.

Mit Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 6. Juni 2019 wurden Sie darauf hinge-

wiesen, dass ein ausschließlich per E-Mail eingelegter Widerspruch dem für die Wi-

derspruchseinlegung geltenden Schriftformerfordernis nicht genüge. Zugleich wur-

den Sie aufgefordert, binnen zwei Wochenmitzuteilen, ob Sie an Ihrem Wider-

spruch festhalten möchten.

Daraufhin wiesen Sie mit E-Mail vom 16. Juni 2019 darauf hin, dass nachIhrer Auf-

fassung gemäß $ 70 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) der Widerspruchschrift-

lich oder elektronisch erhoben werden könne.Ihre E-Mail genüge diesem Former-

fordernis, zumal nach Art. 25 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 überelekt-

ronischeIdentifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im

Binnenmarkt und zur Aufhebung derRichtlinie 1999/93/EG (eIDAS-VO) einerelekt-

ronischen Signatur die Rechtswirkungnicht allein deshalb abgesprochen werden

könne, weil sie in elektronischer Form vorliege.
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H.

Ihr Widerspruchist zurückzuweisen.

Denn Ihr Widerspruchist unzulässig, da er nicht in der erforderlichen Schriftform

des $ 70 VwGOeingelegt wordenist. Nach 8 70 Abs. 1 Satz 1 VwGOist der Wider-

spruch schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen, worauf Sie in der Rechts-

beheifsbelehrung des angefochtenen Bescheideszutreffend hingewiesen worden

sind.

Sie habenIhren’Widerspruchhingegennur pereinfacher E-Mail eingelegt.

Ihr Widerspruch enthält damit weder eine Unterschrift, wie Sie für die Schriftform er-

forderlich wäre, noch eine die Schriftform ersetzende qualifizierte elektronische Sig-

natur. Damit genügt Ihr Widerspruch nicht den Anforderungender eIDAS-VO und

des Vertrauensdienstegesetzes.

IhrWiderspruch ist daher mangels Einhaltung des Schriftformerfordernisses unzu-

lässig.

Im Übrigen ist eine Rücknahme des Antrages, wie von Ihnen in der Widerspruchs-

begründung behauptet, hier nicht eingegangen.

il.

" Die Kostenentscheidung beruht auf $ 80 Abs. 1 S. 3 VwVfG.

Die Höhe derfestgesetzten Widerspruchsgebührfolgt aus 8 10 Abs. 1 und 3 IFG in

Verbindung mit Teil A, Nr. 5 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses derInfor-

mationsgebührenverordnung (IFGGebV) vom 2. Januar 2006.

Die Widerspruchsgebühr wird demnach auf die Mindesthöhe von 30,00 € festge-

setzt.
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Sie werden gebeten, die festgesetzte Gebühr in Höhe von 30,00 € unter Angabe

des Kassenzeichens „1180 0447 9435, IFG-Anfrage 2019/NA 040°innerhalb eines -

| Monats nach Zustellung an die Bundeskasse Halle, IBAN: DE 38 8600 0000 0086

001040, BIC: MARKDEF1860, bei der Deutschen Bundesbank- Filiale Leipzig - zu

überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage zum

Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin erhoben werden.

 


